
Das Pflegewohnhaus Neu­
markt wurde neu gebaut 

und im Juli 2022 bezogen.

Veröffentlichung lt. Be­
schluss 34 Hv 22/23 t ­ 
LG Leoben  |  Seite 13

Urteil und Berufung zum 
Zivilrechtsprozess gegen 
ZNN    |    Seiten 4 ­ 12

ZNN­Antrag zur Ge­
meindezeitung |
Seite 14

F
o

to
 u

n
d

 B
e

a
rb

e
ig

u
n

g
 Z

N
N

, A
lle

 R
e

ch
te

 v
o

rb
e

h
a

lte
n

!



Sehr geehrte Neumarkterinnen und Neumarkter!

Als ich im Jänner 2020 darauf angesprochen wurde, ob ich mir eine 
ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat von Neumarkt vorstellen könnte, 
habe ich mich gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern zur Kandidatur auf 
einer politisch unabhängigen Bürgerliste entschlossen. Niemals hätte ich es 
mir damals vorstellen können, wie sehr dieser Schritt mein gesamtes 
Leben verändern würde! Zu diesem Zeitpunkt war ich Pflegedienstleiterin 
im Pflegewohnheim St. Katharina in Neumarkt. Ich hatte viel Freude mit 

dieser Arbeit und große Pläne für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Als angelobte Gemeinderätin stand ich in der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit 
und fühlte mich verpflichtet, auf die meiner Meinung nach völlig verfehlte Vorgehensweise in 
der Sache Pflegewohnhaus NEU mit Abriss des wunderschönen Altgebäudes hinzuweisen. 
Möglicherweise war meine politische Tätigkeit die Ursache dafür, dass ich letztlich im Herbst 
2020 von der Arbeitgeberin Caritas vor die Wahl gestellt wurde, entweder einer Versetzung 
zuzustimmen oder das Unternehmen zu verlassen.

Mit den vom Bürgermeister beantragten rechtlichen Verfolgungen von meinem Kollegen 
Josef Reibling und mir sowie der gesamten Bürgerliste kam ein absoluter Tiefpunkt dazu. 
Ich bin über die Vorgehensweise der vier für die erste Klage und den Zivilprozess 
verantwortlichen Parteien (ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne) menschlich zutiefst erschüttert!

Am 22. Februar 2023 hat Josef Maier zusätzlich eine Privatanklage mit über 200 Seiten 
wegen § 111 StGB am Landesgericht Leoben, wiederum gegen die Bürgerliste ZNN, Josef 
Reibling und mich eingebracht. Es geht dabei wieder um politische Aussagen, welche zum 
großen Teil aus dem Wahlkampf vor 3 Jahren stammen! Diese rein politischen Aussagen 
werden permanent als Rechtsbrüche gegen uns eingeklagt. Ich versichere Ihnen, weder die 
Bürgerliste, noch mein Kollege Josef Reibling oder ich hatten jemals die Absicht einen 
Rechtsbruch zu begehen oder Handlungen zu setzen, welche über politische Vorgänge in 
der Gemeinde hinausgehen. Unsere Aussagen waren ausschließlich politische 
Betrachtungen und Meinungen im Rahmen der Meinungsfreiheit im Zusammenhang mit der 
Gemeindepolitik.

Ich fühle mich in politische Prozesse hineingetrieben, welche alle Grenzen der wirtschaft­
lichen und menschlichen Belastbarkeit sprengen!

Ich danke daher allen Bürgerinnen und Bürgern, welche mir Mut und Unterstützung geben!

Dafür lohnt es sich weiterzukämpfen. Für Meinungsfreiheit, insbesondere in der politischen 
Auseinandersetzung, für eine bessere Politik und für politische Vielfalt in der Gemeinde! 
Meiner Meinung nach wäre es für die Bevölkerung vorteilhafter, wenn die Gemeindeführung, 
anstatt Prozesse gegen die Opposition zu führen, sich um die Probleme und Bedürfnisse 
der Menschen, um neue Betriebsansiedelungen sowie Teuerungsbremsen kümmern 
würde. 

Eine politische Aktivität muss immer auch von Toleranz und Kompromissen geprägt sein, 
solche Eigenschaften vermisse ich derzeit in Neumarkt.

Mit lieben Grüßen,
Nina Feichter
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Geschätzte Neumarkterinnen und Neumarkter, 

57 Jahre konnte ich als unbescholtener, österreichischer Staatsbürger in 
Neumarkt in der Steiermark leben. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. 
Als freiwillig und ehrenamtlich tätiger Gemeinderat einer partei­
unabhängigen Bürgerliste in der Großgemeinde Neumarkt wurde ich bisher 
zweimal geklagt. Die erste Klage wurde  beim Landesgericht Leoben und 
zusätzlich ein Exekutionsantrag beim Bezirksgericht Murau eingebracht. 
Die zweite Klage ging wieder ans Landesgericht Leoben und ist eine 
Privatanklage des Herrn Josef Maier gegen ZNN, Fr. Feichter und mich.

Wenn derartige Klagen Schule machen und Gemeinderäte wegen parteipolitischer Themen 
verurteilt werden, ist zu befürchten, dass im Rechtsstaat Österreich alle parteiunabhängigen 
Listen letztendlich zur Aufgabe ihrer politischen Tätigkeit gezwungen werden können.

Seit den Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 habe ich mehrere hundert Stunden an Arbeit 
und mehrere tausend Euro als parteiunabhängiger ZNN­Gemeinderat in Neumarkt investiert 
und ausgegeben. Ich kenne neben mir nur noch eine Gemeinderätin, nämlich meine ZNN­
Kollegin Nina, die mit ihrem Privatgeld Aussendungen etc. finanziert, um Gemeinde­
informationen zur Verfügung zu stellen! Ein leider sehr unerfreuliches Ergebnis dieser 
freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeit war das Urteil in erster Instanz, das der Klägerin 
Recht gab. Bitte lesen sie dieses Urteil und unsere eingebrachte Berufung dagegen (derzeit 
auf der Neumarkter Gemeinde­Homepage und unserer ZNN­Homepage abrufbar) und 
bilden sie sich ihre eigene Meinung dazu. Als negative Folge ist zu erwarten, dass sich 
zukünftig noch weniger parteiunabhängige Menschen für die Gemeindepolitik hergeben, 
wenn schon in Landgemeinden Klagen und Gerichtsprozesse als Lösungskompetenz in 
politischen Auseinandersetzungen zum Alltag werden.

Es ist für mich absolut unverständlich, wie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte einen 
Beschluss fassen können, der es ermöglicht ihre eigenen Kunden und Geschäftspartner 
wegen politischer Meinungsäußerungen gerichtlich verfolgen zu lassen.

Seit Jahrzehnten war ich bei vielen Gemeinderatssitzungen als interessierter Zuhörer 
anwesend. Wenn ich zurückdenke, kann ich mich daran erinnern, dass es in den Sitzungen 
oftmals zu heftigen Angriffen und manchmal sogar zu persönlichen Beleidigungen der 
Bürgermeisterin, des Bürgermeisters oder anderer Gemeindeorgane kam. Die Opposition 
deshalb zu verklagen war für diese Politiker unvorstellbar. Meine größte Hochachtung gilt 
daher diesen Persönlichkeiten. Sie sind für mich Vorbilder für Toleranz, menschliche Größe 
und politische Weitsicht. 

Ich bin verwundert wenn ich im Urteil des Landesgerichts Leoben unter anderem lesen 
muss: Es ist unrichtig, dass der Bürgermeister die zustehende Einsichtsmöglichkeit der 
Gemeinderäte erschweren würde … Nachweislich versuche ich zum Beispiel seit einem 
Jahr Einsicht in die Rechtsschutz­Polizze der Gemeinde Neumarkt (in der der Rechtsschutz 
von Gemeinderäten geregelt ist) zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg. Dass es diese 
Rechtsschutzversicherung gibt, wurde mir jedoch schriftlich bestätigt. Es handelt es sich nur 
um eine Versicherungspolizze und sonst nichts!

Trotz allem, werde ich auch weiterhin engagiert, ehrlich und transparent als Gemeinderat für 
Sie arbeiten und mich für eine positive Entwicklung von Neumarkt einsetzen.

Josef Reibling
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Auszüge aus dem Urteil und der Berufung zum Klagsprozess gegen ZNN. Vollständiges Urteil auf der Homepage der Gemeinde, Berufung auf der Homepage von ZNN.

Information zum Urteil des LG Leoben betreffend
Marktgemeinde Neumarkt gegen ZNN/Feichter/Reibling
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ZNN hat aus ihrer Sicht wesentliche Punkte beeinsprucht, die in der Ausfertigung und 
Begründung des Urteils durch das Gericht womöglich zu wenig Beachtung gefunden 
haben. Siehe Auszüge aus der Berufung auf Seite 9.
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in dieser Veröffentlichung Auszüge aus dem 
Urteil, betreffend die Klage der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark gegen ZNN ­ 
Zukunft Neues Neumarkt, Nina Feichter, BA MA MHC und Ing. Josef Reibling, MSc und der 
Berufung gegen das gegenständliche Urteil verwendet werden. Das gesamte Urteil kann auf 
der Homepage der Gemeinde Neumarkt unter "www.neumarkt­steiermark.gv.at" (zuletzt am 
12.03.2023 abrufbar) eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Die Berufung ist auf 
unserer Homepage ZNN.or.at unter "www.znn.or.at/" in vollem Umfang einsehbar und steht 
dort zum Download bereit.

Auszug aus dem Protokoll der öffentlichen Verhandlung am 13.07.2022, Seite 19
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Veröffentlichung laut Beschluss 34 Hv 22/23 t
Landesgericht Leoben

Veröffentlichung laut Beschluss 34 Hv 22/23 t
Landesgericht Leoben
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Es sollte mehr Informationsvielfalt für 

die Bevölkerung in der Gemeinde­

zeitung geben. Ein entsprechender 

ZNN­Antrag wurde mehrheitlich vom 

Gemeinderat abgelehnt!
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Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 26.09.2022



Die Bebauung der Kalmanngründe am Meranerweg

Die Kalmanngrundstücke wurden der Gemeinde Neumarkt im Herbst 2016 vom 
damaligen Eigentümer zum Kauf angeboten. Die Gemeinde hat den Ankauf 
abgelehnt und das Grundstück wurde in weiterer Folge mit Kaufvertrag vom 
26.06.2018 an die Diakonie Waiern verkauft. Von der Gemeindeführung wurde im 
Zusammenhang mit diesem Grundstück immer wieder auf die schwierige 
Bebauungsmöglicheit wegen Hochwassergefährdung verwiesen. Nunmehr soll es 
aber schon ein Projekt für insgesamt drei Wohngebäude geben. In das Vorhaben 
ist dem Vernehmen nach die Ennstaler Wohnbaugenossenschaft eingebunden.
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Politische und satirische Betrachtungen und Wahrnehmungen aus dem öffentlichen Leben in dieser Aussendung entsprechen den Grundsätzen der Meinungsfreiheit.
Alle Bilder, Grafiken und Bildmontagen sind von ZNN erstellt, jegliche unerlaubte Verwendung ist untersagt.

Impressum: ZukunftNeuesNeumarkt, Wienerstraße 2, A­8820 Neumarkt, Email: info@znn.or.at,                 Bürgerliste Neumarkt (politisch unabhängig)

Die Kostenexplosionen in den unterschiedlichsten Lebens­
bereichen treffen alle Bürgerinnen und Bürger außer­
gewöhnlich hart. Als Entlastungsmaßnahme für die Neumark­
ter Bevölkerung hat ZNN einen begründeten Dringlich­
keitsantrag gestellt. Dieser Antrag wurde, für uns vollkommen 
unverständlich, abgelehnt. Zur Klarstellung wird festgehalten, 
dass jährliche Erhöhungen vom Land nicht zwingend vorge­
schrieben sind. In Liezen gab es heuer zum Beispiel keine 
Gebührenerhöhung. In Gleisdorf gab es lediglich bei Wasser 
eine maßvolle Anpassung, nicht im Ausmaß der Inflation 
(Quelle: Kronen Zeitung, 12.02.2023, Seite 18­19).


